„Persönliche Assistenz“ – Anstellungsvertrag

Zwischen

ArbeitgeberIn
Name/Vorname: 



Adresse: 



Geburtsdatum: 
 AHV-Nr.: 

und

ArbeitnehmerIn
Name/Vorname: 



Adresse: 



Geburtsdatum: 
 AHV-Nr.: 



Zivilstand: 
 Nationalität: 



Ausbildung als: 



Mit Pflegeerfahrung 
 Konfession: 


wird auf den ……………… folgender Anstellungsvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

1.
Aufgabenbereich

Der/die ArbeitnehmerIn wird angestellt als:
 Persönliche Pflegekraft
 Persönliche Haushaltshilfe
 Persönliche Assistenz
Er/sie übernimmt folgende Aufgaben:
	Selbstsorge
 Ankleiden, Auskleiden
 Körperpflege
 Ernährung
 Aufstehen, Zubettgehen
 Körper lagern und umlagern
 Toilettengang, Intimpflege
 Gesundheitspflege

 ……………………………………………
	Führung des persönlichen Haushalts
 Nahrungszubereitung
 Einkaufen
 Wäschepflege
 Wohnungsreinigung, heizen
 Handwerk, Wartung von Hilfsmitteln
 Blumen-/Gartenpflege
 Haustierhaltung
 Administration und Finanzen

	 ……………………………………………
 Überwachung, Nachtdienst
Medizinische Behandlung
 Medikamente, Infusion, Spritzen, …
 Dekubitus, Wundbehandlung

 Diabetes, Blutdruck, …
 Blasen-/ Darmentleerung
 …………………………………………
Therapie
 Atemtherapie, inhalieren, abklopfen,
    absaugen
 Bewegungsübungen, mobilisieren
 massieren, durchdehnen
 …………………………………………
	Kommunikation, Orientierung, Mobilität
 Dolmetschen
 Vorlesen, Korrespondenz
 Orientierung
 Fortbewegung
 …………………………………………
Planung und lebenspraktische Beratung/Begleitung
 Assistenzplanung
 Zeitgestaltung, Tagesstrukturierung
 lebenspraktische Beratung/Beglei-
    tung
 …………………………………………
 …………………………………………


2.
Dauer des Anstellungsverhältnisses

2.1
Probezeit
Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. Falls ein 13. Monatslohn vereinbart wurde, besteht bei Kündigung während der Probezeit kein anteilmässiger Anspruch.

2.2
Kündigung
Das Anstellungsverhältnis kann beidseitig wie folgt gekündigt werden:
a)
während der Probezeit jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen
b)
im 1. Dienstjahr auf einen Monat, vom 2. bis 9. Dienstjahr auf zwei Monate, ab dem 10. Dienstjahr auf drei Monate jeweils auf das Monatsende. Die Kündigung hat mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen.

3.
Arbeitszeit und Ferien

3.1
Arbeitszeit
Unvorhersehbare bzw. nicht vermeidbare kurzfristige Veränderungen der vom Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin benötigten Assistenzzeiten liegen in der Natur dieser Arbeit. Die VertragspartnerInnen verpflichten sich, in enger Kooperation und gegenseitiger Rücksichtsnahme jeweils für beide Seiten tragbare Lösungen anzustreben.
Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt ………… Wochenstunden und verteilt sich auf folgende Wochentage und Zeiten:
……………………………… von …………… Uhr bis …………… Uhr
……………………………… von …………… Uhr bis …………… Uhr
……………………………… von …………… Uhr bis …………… Uhr

3.2
Überzeit
Überstunden sind in der Regel in gegenseitiger Vereinbarung durch Freizeit zu kompensieren. Ausnahmen sind mit dem/der ArbeitgeberIn abzusprechen.

3.3
Feiertage
Gesetzliche und ortsübliche Feiertage gelten als freie Tage. Auf Absprache kann die Arbeitszeit aber auch an diesen Tagen geleistet werden.

3.4
Ferien
Der Ferienanspruch des/der ArbeitnehmerIn beträgt für Voll- und Teilzeitpensen anteilmässig:
a) bis zum vollendeten 49. Altersjahr
20 Arbeitstage
160 Stunden
b) ab dem 50. Altersjahr
25 Arbeitstage
200 Stunden
Der Zeitpunkt der Ferien wird zwischen ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn frühzeitig abgesprochen. Auf die gegenseitigen Wünsche ist Rücksicht zu nehmen. Grundsätzlich werden die Ferien vorzugsweise dann bezogen, wenn der/die ArbeitgeberIn die notwendigen Assistenzdienste anderswo beziehen kann (z.B. Rehabilitationsaufenthalt, Ferienlager).
Für die den Ferienanspruch übersteigende Zeit, welche der/die ArbeitgeberIn in einer Klinik/ Spital verbringt, wird folgende Lösung getroffen:
 Überzeitkompensation
 Unbezahlter Urlaub
3.5
Krankheit und andere Abwesenheiten
Bei ersten Anzeichen einer sich nähernden Krankheit oder möglichen anderen Gründen einer absehbaren Veränderung der Arbeitsbedingungen verpflichten sich die Vertragspartner, sofort gemeinsam die nötigen Schritte zur Sicherung der notwendigen Assistenz einzuleiten.

4.
Lohn

4.1
Der/die ArbeitgeberIn zahlt dem/der ArbeitnehmerIn eine
 Entschädigung im Stundenlohn; Bruttostundenlohn von CHF ……………
 Entschädigung im Monatslohn; Bruttomonatslohn von CHF ……………
Die Auszahlung erfolgt Ende jeden Monats.
 Bankkonto
Bank: 


Konto Nr.: ……………………… Postkonto der Bank: ………………
 Postkonto
Konto Nr. ………………………
4.2
 Der Anspruch auf ein 13. Monatssalär wird vereinbart. Die Auszahlung erfolgt je zur Hälfte Ende Juni und im Dezember. Bei Ein- und Austritt im Laufe des Kalenderjahres wird das 13. Monatsgehalt anteilmässig ausgerichtet.

4.4
Die Höhe der Kinderzulagen richtet sich nach den kantonalen Ansätzen.

4.5
Lohnfortzahlung bei Arbeitsverhinderung
Der/die ArbeitnehmerIn ist verpflichtet, Abwesenheit infolge Krankheit oder Unfall unverzüglich dem/der ArbeitgeberIn zu melden. Er/sie sind sich der z.T. lebenswichtigen Verantwortung ihrer/m ArbeitgeberIn gegenüber bewusst und bemühen sich, ungeplante Absenzen auf ein absolutes Minimum zu beschränken. In Notfällen bemüht er/sie sich, zusammen mit der/dem ArbeitgeberIn um zweckmässigen Ersatz durch eine Drittperson. Versäumt er/sie die rechtzeitige Absprache zur Verhinderung von unerwarteten Absenzen, so gilt die Abwesenheit als unentschuldigt und kann als Ferien angerechnet werden. Wiederholte unentschuldigte Absenzen oder Versäumnisse ohne ausreichende Begründung durch unvorhersehbare, äussere Umstände legitimieren eine fristlose Kündigung. Bei einer Absenz von mehr als 3 Tagen ist dem/der ArbeitgeberIn ein Arztzeugnis einzureichen.

5.
Versicherungen

5.1
 Krankentaggeldversicherung
Der/die ArbeitnehmerIn wird freiwillig ab Anstellungsbeginn über den/die ArbeitgeberIn bei der …………………………………… Versicherung gegen Lohnausfall infolge Krankheit versichert, gemäss Merkblatt der Versicherung. Das Merkblatt ist Bestandteil des Arbeitsvertrages.

5.2
Unfallversicherung
Der/die ArbeitnehmerIn wird ab Anstellungsbeginn über den/die ArbeitgeberIn bei der …………………………………… Versicherung gegen Betriebsunfall und ab einer Arbeitszeit von 8 Stunden pro Woche gegen Nichtbetriebsunfall versichert, gemäss Merkblatt der Versicherung. Das Merkblatt ist Bestandteil des Arbeitsvertrages.

5.3
Pensionskasse
Bei einem Jahresverdienst von über CHF 25'320.—
 ist der Beitritt in eine Personalvorsorgeeinrichtung obligatorisch.

5.4
Der/die ArbeitgeberIn zieht dem/der ArbeitnehmerIn folgende Versicherungsprämien vom Lohn ab:
AHV/IV/EO
5.05 %

vom Bruttolohn
ALV
1.00 %

vom Bruttolohn
Nichtbetriebsunfall
….… %
vom Bruttolohn
Krankentaggeldversicherung
….… %
vom Bruttolohn (falls verein-


bart)
Pensionskasse, berufliche Vorsorge
….… %
vom versicherten Lohn
6.
Ergänzendes Recht
Soweit das Arbeitsverhältnis nicht durch diesen Arbeitsvertrag oder mit individuell vereinbarten Ergänzungen dazu geregelt wird, gelten die Bestimmungen des Obligationenrechts.

7.
Intimsphäre und Schweigepflicht
Die VertagspartnerInnen sind sich bewusst, dass Assistenzhandlungen zum Teil Eingriffe in die intimsten Privatsphären beinhalten. Sie verpflichten sich, bei der Ausgestaltung der Arbeit immer darauf zu achten, dass Menschenwürde, Recht auf Selbstbestimmung und Wahrung der Intimsphäre beider Seiten respektiert bzw. gefördert werden.
Der/die ArbeitnehmerIn steht unter Schweigepflicht. Im Übrigen ist er bzw. sie verpflichtet, keine der Informationen, die er/sie im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zufällig oder absichtlich erhalten hat, anders als im Interesse des/der ArbeitgeberIn zu verwenden. Diese Pflichten in Bezug auf das Assistenzverhältnis gelten auch nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses.

8.
Bemerkungen
Dieser Anstellungsvertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Bei Einreichung an die Ausgleichskasse zum Bezug von Ergänzungsleistungen oder zum Nachweis steuerlich abziehbarer behinderungsbedingter Mehrkosten darf der/die ArbeitgeberIn eine Kopie anfertigen lassen. 

9.
Weitere Vereinbarungen:















Ort, Datum: 
Ort, Datum: 





(der/die ArbeitgeberIn) 
(die/der ArbeitnehmerIn)
�	z.B. Versorgung einer kleinen Schnittwunde, Einnahme von Kopfwehtabletten, Ablesen des Fiebermessers, Kontrollieren des Körpergewichtes, etc.


� Stand Januar 2004


� Stand Januar 2004


� Stand Januar 2004
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